
1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Umsetzungsplanung zu der vom FFP erarbeiteten                 

Konzeptionierung zu erstellen und dem Ausschuss für Soziales und Integration 

vorzulegen. Bei der Umsetzungsplanung sind insbesondere Fördermöglichkeiten Dritter 

zu prüfen und weitere Leistungsträger einzubinden.  

2. Für die schrittweise Umsetzung der Konzeptionierung sind im Doppelhaushalt 2021/2022 

Mittel in Höhe von 300.000,00 € für das Jahr 2022 einzustellen.  

3. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für 

Soziales und Integration, sowie des Finanzausschusses zu versehen. 

4. Der Sperrvermerk wird aufgehoben, wenn die Verwaltung eine Umsetzungsplanung zu 

der vom FFP erarbeiteten Konzeptionierung vorlegt. 

5. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, die im Jahr 2022 gesammelte Praxiserfahrung 

dem Ausschuss für Soziales und Integration darzulegen. Hierbei soll neben einer 

inhaltlichen Darstellung der gesammelten Erfahrungen auch eine Einschätzung und 

Bewertung der möglichen Auswirkungen einer zielgerichteten Pflegeberatung 

insbesondere auf die Leistungen des Sozialhilfeträgers erfolgen. Eine grundsätzliche 

Evaluierung soll nach drei Jahren Praxiserfahrung durchgeführt werden. 
 


